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Mietvertrag für Fahrzeugvermietung  
 

Zwischen 
 
  Ludwig Häberle Logistik GmbH, Güglingstr. 85, 73529 Schw. Gmünd 
  (nachfolgend Vermieter genannt) 
 
und                   
                         
                     
 
  (nachfolgend Mieter genannt) 
 
1. Vertragsgegenstand 

Ludwig Häberle Logistik GmbH vermietet dem Mieter, das nachfolgend beschriebene Fahrzeug 
unter den nachstehenden Bedingungen: 

Fahrzeugdetails: 

PKW/LKW: 

Marke/Modell: ________________________ 

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN): ________________________ 

Kennzeichen: ________________________ 

 

Anhänger: 

Anhängerart: ________________________ 

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN): ________________________ 

Kennzeichen: ________________________ 

 

2. Mietzeitraum 

Der Mietzeitraum beginnt am ______________ um ______________ Uhr und endet am  

______________ um ______________ Uhr. 
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3. Mietgebühr und Zahlungsbedingungen 

3.1 Die Mietgebühr beträgt ______________ € pro Tag/Woche/Monat + 19% MwSt. 

3.2 Der Mieter verpflichtet sich, die Mietgebühr _____________  (gem. Vereinbarung: im 
Voraus, bei der Rückgabe) zu zahlen. 

3.3 Eine Kaution von ______________ € ist vor Mietbeginn zu entrichten. Diese Kaution dient 
der Absicherung möglicher Schäden, Verluste oder Verzögerungen und wird dem Mieter nach 
Beendigung des Mietvertrags zurückerstattet, abzüglich eventueller Kosten für Schäden oder 
Verluste. 

4. Versicherung und Haftung 

4.1 Der Vermieter stellt bei der Kravag eine Haft-und Vollkaskoversicherung für die gemieteten 
Fahrzeuge zur Verfügung. 

4.2 Jegliche Schäden oder Verluste am gemieteten Fahrzeug, die während des Mietzeitraums 
auftreten, gehen zu Lasten des Mieters. Der Mieter haftet für Schäden oder Verluste bis zur 
Höhe der Selbstbeteiligung von 1500 € pro Schadensfall. 

5. Nutzung der Fahrzeuge 

5.1 Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Fahrzeuge sorgfältig zu behandeln und gemäß 
den geltenden Verkehrsvorschriften zu nutzen. 

5.2 Die Fahrzeuge dürfen nicht für Rennen, Wettbewerbe, Fahrschulungen oder sonstige nicht 
genehmigte Zwecke verwendet werden. 

6. Rückgabe der Fahrzeuge 

6.1 Die Fahrzeuge sind spätestens am Ende des vereinbarten Mietzeitraums im vertraglich 
vereinbarten Zustand an den Vermieter zurückzugeben. 

6.2 Verspätete Rückgaben können zu zusätzlichen Gebühren führen. 

7. Sonstige Bestimmungen 

7.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

7.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen dieses Mietvertrags gelesen 
und verstanden haben und sich dazu verpflichten, sie einzuhalten. 
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* Das Übergabe und Rückgabe Protokoll (Anlage B) ist Bestandteil des Vertrages und 
muss zwingend ausgefüllt werden. 
 
 
 
 
Schwäbisch Gmünd, den ___________________________ 
 
 
 
 
____________________________                __________________________ 
  Ludwig Häberle Logistik GmbH                                  
                    Vermieter         Mieter 
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Anhang zum Mietvertrag für Fahrzeugvermietung zwischen Ludwig Häberle 
Logistik GmbH und dem Mieter (Anlage A) 
 

Mietbedingungen und Allgemeinheiten 

1. Fahrzeugzustand und Übernahme 

1.1 Der Mieter bestätigt, dass er die gemieteten Fahrzeuge in gutem Zustand erhalten hat und 
vor Mietbeginn eine gemeinsame Inspektion mit dem Vermieter durchgeführt hat, um eventuelle 
bestehende Schäden oder Mängel festzustellen. Der Zustand wird im Übergabeprotokoll 
dokumentiert. 

1.2 Der Mieter verpflichtet sich, die Fahrzeuge in demselben Zustand zurückzugeben, indem er 
sie erhalten hat, mit Ausnahme normaler Abnutzungserscheinungen. 

2. Kraftstoff und Reinigung 

2.1 Die Fahrzeuge werden mit vollem Tank übergeben und müssen ebenfalls vollgetankt 
zurückgegeben werden. Bei Nichterfüllung behält sich der Vermieter das Recht vor, die 
Betankungskosten zuzüglich einer Servicegebühr zu berechnen. 

2.2 Die Fahrzeuge sind bei Rückgabe in einem gereinigten Zustand zu übergeben. Bei stark 
verschmutzter Rückgabe kann eine Reinigungsgebühr erhoben werden. 

3. Fahrzeugnutzung und Verhalten 

3.1 Der Mieter ist dafür verantwortlich, die Fahrzeuge gemäß den geltenden 
Verkehrsvorschriften zu nutzen und sicherzustellen, dass nur qualifizierte Fahrer das Fahrzeug 
steuern. 

3.2 Rauchen und der Genuss von Alkohol oder Drogen im Fahrzeug sind strengstens untersagt. 

3.3 Jegliche Überladung der Fahrzeuge ist verboten und kann zu Schäden führen, die vom 
Mieter zu verantworten sind. 

4. Schäden und Unfälle 

4.1 Bei Schäden oder Unfällen während der Mietdauer ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter 
unverzüglich zu informieren und gemeinsam mit dem Vermieter das Schadensprotokoll 
auszufüllen. 

4.2 Der Mieter ist dazu angehalten, bei Unfällen die Polizei zu verständigen und alle 
erforderlichen Informationen der anderen beteiligten Parteien zu sammeln. 

5. Fahrzeugwartung und Reparaturen 

5.1 Der Vermieter ist für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der Fahrzeuge 
verantwortlich. Der Mieter ist jedoch dazu verpflichtet, den Vermieter über auftretende Mängel 
oder Probleme unverzüglich zu informieren. 

5.2 Reparaturen oder Änderungen am Fahrzeug dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Vermieters durchgeführt werden. 
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6. Kündigung des Vertrags 

6.1 Der Vermieter behält sich das Recht vor, den Vertrag zu kündigen und die Fahrzeuge 
zurückzufordern, wenn der Mieter gegen die Bedingungen dieses Vertrags verstößt. 

6.2 Bei vorzeitiger Rückgabe des Fahrzeuges bleibt die Mietgebühr für den vereinbarten 
Mietzeitraum trotzdem fällig. 

7. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Anhangs unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

8. Datenschutz 

Die im Rahmen dieses Vertrags erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß den 
geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Mieter, dass ich die Mietbedingungen und 
Allgemeinheiten dieses Anhangs gelesen und verstanden habe. 

 

Schwäbisch Gmünd, den ___________________________ 
 
 
 
 
____________________________                __________________________ 
  Ludwig Häberle Logistik GmbH                                  
                    Vermieter         Mieter 
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